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STADT OLFEN  20. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS 
 BETEILIGUNGSVERFAHREN GEM. § 4 (1) BAUGB 
  
 

 

 

Beteiligungsverfahren nach § 4 (1) BauGB: 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 
(E-Mail) vom 14.08.2024 über die Planung informiert und um Stellungnahme bis zum 13.09.2024 gebeten. 

 

 



11.02.2025  SEITE 2 VON 6 
STADT OLFEN  20. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS - BETEILIGUNGSVERFAHREN NACH § 4 (1) BAUGB 

 

Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1. Bezirksre-
gierung 
Münster 

Dez. 54 

Wasser-
wirtschaft 

 

Schreiben 
vom 
05.09.2024 

"(…) 

 

 (…)" 

 

 

Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Die Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wird 
um weitere Erläuterungen zum Thema Hochwasser / 
Starkregen ergänzt. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

2. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben 
vom 
09.09.2024 

"(…) 

 

 

 

 

Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
im weiteren Verfahren berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die im Verlauf der geschützten Allee vorhandenen Eichen-
bäume werden bei Errichtung der Mobilfunkanlage erhal-
ten. 

 

 

Die Ausführungen zu den Themen Landschaftsplan und 
Naturschutzgebiet werden in der Begründung zur Flä-
chennutzungsplanänderung vertieft. Dabei wird aufgezeigt, 
dass eine Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen des 
Landschafts- und Naturschutzes gegeben ist. 

 

In Bezug auf den geplanten Mobilfunkmast werden die 
Themen Standortwahl und Prüfung von Alternativen in 
der Begründung des Bebauungsplans vertiefend ausge-
führt. Die Entscheidung für den gewählten Standort erfolg-
te auf Grundlage eines Kriterienkatalogs. Die notwendigen 
Anforderungen erfüllt im Nordwesten des Stadtkerns keine 
andere Fläche gleichermaßen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

3. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben 
vom 
09.09.2024 

 

 
 

 

 

 

 

Die umweltbezogenen Gutachten und Unterlagen wer-
den zum Verfahrensschritt der öffentlichen Auslegung er-
arbeitet. 

 

 

 

Das Thema "Bodenschutz" wird im Rahmen des Umwelt-
berichts behandelt. 

Ein Hinweis zum Thema Bodenveränderungen / Altlas-
ten wird in den Bebauungsplan übernommen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

3. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben 
vom 
09.09.2024 

 

 
(…)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischenzeitlich wurde ein schalltechnisches Gutachten 
erstellt. Dieses zeigt auf, dass durch den prognostizierten 
Freizeitlärm die gemäß TA Lärm zulässigen Höchstwerte an 
keinem der relevanten Immissionspunkte überschritten 
werden. Auch bezüglich der durch den öffentlichen Stra-
ßenverkehr verursachten Geräusche wird festgestellt, dass 
die für Mischgebiete geltenden Immissionsrichtwerte ein-
gehalten werden. 

 

 

 

(Der Absatz "Ver- und Entsorgung" in der Begründung 
zum Bebauungsplan wird infolge der Stellungnahme über-
arbeitet.) 

 



11.02.2025  SEITE 6 VON 6 
STADT OLFEN  20. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS - BETEILIGUNGSVERFAHREN NACH § 4 (1) BAUGB 

 

Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

4. Telekom 
Deutsch-
land 
GmbH 

Schreiben 
vom 
13.09.2024 

"(…) 

 
(…)" 

Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

5. Gelsen-
wasser 
Energie-
netze 
GmbH 

Schreiben 
vom 
13.09.2024 

"(…) 

 
(…)" 

zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 


